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6.Wer ein Rad fährt, hat die Lichtzeichen für den Fahrverkehr zu beachten.
Davon abweichend sind auf Radverkehrsführungen die besonderen Licht-
zeichen für den Radverkehr zu beachten. An Lichtzeichenanlagen mit
Radverkehrsführungen ohne besondere Lichtzeichen für Rad Fahrende
müssen Rad Fahrende bis zum 31. Dezember 2016 weiterhin die Licht-
zeichen für zu Fuß Gehende beachten, soweit eine Radfahrerfurt an eine
Fußgängerfurt grenzt.
(3) 1 Dauerlichtzeichen über einem Fahrstreifen sperren ihn oder geben ihn

zum Befahren frei. 2 Rote gekreuzte Schrägbalken ordnen an:
„Der Fahrstreifen darf nicht benutzt werden“.
3 Ein grüner, nach unten gerichteter Pfeil bedeutet:
„Der Verkehr auf dem Fahrstreifen ist freigegeben“.
4 Ein gelb blinkender, schräg nach unten gerichteter Pfeil ordnet an:
„Fahrstreifen in Pfeilrichtung wechseln“.
(4) Wo Lichtzeichen den Verkehr regeln, darf nebeneinander gefahren

werden, auch wenn die Verkehrsdichte das nicht rechtfertigt.
(5) Wer ein Fahrzeug führt, darf auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen

nicht halten.

§ 38 Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht. (1) 1 Blaues Blinklicht zu-
sammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste Eile
geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sach-
werte zu erhalten.
2 Es ordnet an:
„Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen“.
(2) Blaues Blinklicht allein darf nur von den damit ausgerüsteten Fahr-

zeugen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen, bei
Einsatzfahrten oder bei der Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlosse-
nen Verbänden verwendet werden.
(3) 1 Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. 2 Es kann ortsfest oder von

Fahrzeugen aus verwendet werden. 3 Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist
nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen, vor ungewöhnlich langsam
fahrenden Fahrzeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite oder
Länge oder mit ungewöhnlich breiter oder langer Ladung zu warnen.

§ 39 Verkehrszeichen. (1) Angesichts der allen Verkehrsteilnehmern ob-
liegenden Verpflichtung, die allgemeinen und besonderen Verhaltensvor-
schriften dieser Verordnung eigenverantwortlich zu beachten, werden örtliche
Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo dies auf Grund
der besonderen Umstände zwingend geboten ist.
(1 a) Innerhalb geschlossener Ortschaften ist abseits der Vorfahrtstraßen

(Zeichen 306) mit der Anordnung von Tempo 30-Zonen (Zeichen 274.1) zu
rechnen.
(2) 1Regelungen durch Verkehrszeichen gehen den allgemeinen Verkehrs-

regeln vor. 2 Verkehrszeichen sind Gefahrzeichen, Vorschriftzeichen und
Richtzeichen. 3 Als Schilder stehen sie regelmäßig rechts. 4 Gelten sie nur für
einzelne markierte Fahrstreifen, sind sie in der Regel über diesen angebracht.

Straßenverkehrs-Ordnung §§ 38, 39 StVO 2
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(3) 1 Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen. 2 Zusatzzeichen zeigen auf
weißem Grund mit schwarzem Rand schwarze Sinnbilder, Zeichnungen oder
Aufschriften, soweit nichts anderes bestimmt ist. 3 Sie sind unmittelbar, in der
Regel unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich beziehen, angebracht.
(4) 1 Verkehrszeichen können auf einer weißen Trägertafel aufgebracht

sein. 2 Abweichend von den abgebildeten Verkehrszeichen können in Wech-
selverkehrszeichen die weißen Flächen schwarz und die schwarzen Sinnbilder
und der schwarze Rand weiß sein, wenn diese Zeichen nur durch Leuchten
erzeugt werden.
(5) 1 Auch Markierungen und Radverkehrsführungsmarkierungen sind

Verkehrszeichen. 2 Sie sind grundsätzlich weiß. 3Nur als vorübergehend gülti-
ge Markierungen sind sie gelb; dann heben sie die weißen Markierungen auf.
4 Gelbe Markierungen können auch in Form von Markierungsknopfreihen,
Markierungsleuchtknopfreihen oder als Leitschwellen oder Leitborde aus-
geführt sein. 5 Leuchtknopfreihen gelten nur, wenn sie eingeschaltet sind.
6 Alle Linien können durch gleichmäßig dichte Markierungsknopfreihen er-
setzt werden. 7 In verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (§ 45 Absatz 1 d)
können Fahrbahnbegrenzungen auch mit anderen Mitteln, insbesondere
durch Pflasterlinien, ausgeführt sein. 8 Schriftzeichen und die Wiedergabe von
Verkehrszeichen auf der Fahrbahn dienen dem Hinweis auf ein angebrachtes
Verkehrszeichen.
(6) 1 Verkehrszeichen können an einem Fahrzeug angebracht sein. 2 Sie

gelten auch während das Fahrzeug sich bewegt. 3 Sie gehen den Anordnungen
der ortsfest angebrachten Verkehrszeichen vor.
(7) Werden Sinnbilder auf anderen Verkehrszeichen als den in den Anla-

gen 1 bis 3 zu den §§ 40 bis 42 dargestellten gezeigt, so bedeuten die Sinn-
bilder:

Kraftwagen und sonstige
mehrspurige Kraftfahr-

zeuge

Kraftfahrzeuge mit einer
zulässigen Gesamtmasse
über 3,5 t, einschließlich
ihrer Anhänger, und
Zugmaschinen, aus-
genommen Personen-
kraftwagen und Kraft-

omnibusse

Radverkehr

Fußgänger Reiter Viehtrieb

2 StVO § 39 Straßenverkehrs-Ordnung
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Straßenbahn Kraftomnibus Personenkraftwagen

Personenkraftwagen mit
Anhänger

Lastkraftwagen mit An-
hänger

Kraftfahrzeuge und Zü-
ge, die nicht schneller als
25 km/h fahren können

oder dürfen

Krafträder, auch mit
Beiwagen, Kleinkraft-
räder und Mofas

Mofas Einsitzige zweirädrige
Kleinkrafträder mit
elektrischem Antrieb,
der sich bei einer Ge-
schwindigkeit von mehr
als 25 km/h selbsttätig
abschaltet – E-Bikes –

Gespannfuhrwerke

(8) Bei besonderen Gefahrenlagen können als Gefahrzeichen nach Anla-
ge 1 auch die Sinnbilder „Viehtrieb“ und „Reiter“ und Sinnbilder mit
folgender Bedeutung angeordnet sein:

Schnee- oder Eisglätte Steinschlag Splitt, Schotter

Straßenverkehrs-Ordnung § 39 StVO 2
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Bewegliche Brücke Ufer Fußgängerüberweg

Amphibienwanderung Unzureichendes Licht-
raumprofil

Flugbetrieb

(9) 1 Die in den Anlagen 1 bis 4 abgebildeten Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen können auch mit den im Verkehrszeichenkatalog dar-
gestellten Varianten angeordnet sein. 2 Der Verkehrszeichenkatalog wird vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Verkehrsblatt
veröffentlicht.
(10) 1 Zur Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge kann das

Sinnbild

als Inhalt eines Zusatzzeichens angeordnet sein. 2 Elektrisch betriebene Fahr-
zeuge sind die nach § 9 a Absatz 2 und 4, jeweils auch in Verbindung mit
Absatz 5, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung1) gekennzeichneten Fahrzeu-
ge.

§ 40 Gefahrzeichen. (1) Gefahrzeichen mahnen zu erhöhter Aufmerksam-
keit, insbesondere zur Verringerung der Geschwindigkeit im Hinblick auf
eine Gefahrsituation (§ 3 Absatz 1).
(2) 1 Außerhalb geschlossener Ortschaften stehen sie im Allgemeinen 150

bis 250 m vor den Gefahrstellen. 2 Ist die Entfernung erheblich geringer, kann
sie auf einem Zusatzzeichen angegeben sein, wie

2 StVO § 40 Straßenverkehrs-Ordnung
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(3) Innerhalb geschlossener Ortschaften stehen sie im Allgemeinen kurz
vor der Gefahrstelle.
(4) Ein Zusatzzeichen wie

kann die Länge der Gefahrstrecke angeben.
(5) Steht ein Gefahrzeichen vor einer Einmündung, weist auf einem Zu-

satzzeichen ein schwarzer Pfeil in die Richtung der Gefahrstelle, falls diese in
der anderen Straße liegt.
(6) Allgemeine Gefahrzeichen ergeben sich aus der Anlage 1 Abschnitt 1.
(7) Besondere Gefahrzeichen vor Übergängen von Schienenbahnen mit

Vorrang ergeben sich aus der Anlage 1 Abschnitt 2.

§ 41 Vorschriftzeichen. (1) Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch
Vorschriftzeichen nach Anlage 2 angeordneten Ge- oder Verbote zu befol-
gen.
(2) 1 Vorschriftzeichen stehen vorbehaltlich des Satzes 2 dort, wo oder von

wo an die Anordnung zu befolgen ist. 2 Soweit die Zeichen aus Gründen der
Leichtigkeit oder der Sicherheit des Verkehrs in einer bestimmten Entfernung
zum Beginn der Befolgungspflicht stehen, ist die Entfernung zu dem maß-
geblichen Ort auf einem Zusatzzeichen angegeben. 3 Andere Zusatzzeichen
enthalten nur allgemeine Beschränkungen der Gebote oder Verbote oder
allgemeine Ausnahmen von ihnen. 4 Die besonderen Zusatzzeichen zu den
Zeichen 283, 286, 277, 290.1 und 290.2 können etwas anderes bestimmen,
zum Beispiel den Geltungsbereich erweitern.

§ 42 Richtzeichen. (1) 1 Richtzeichen geben besondere Hinweise zur Er-
leichterung des Verkehrs. 2 Sie können auch Ge- oder Verbote enthalten.
(2) Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Richtzeichen nach Anlage 3

angeordneten Ge- oder Verbote zu befolgen.
(3) 1Richtzeichen stehen vorbehaltlich des Satzes 2 dort, wo oder von wo

an die Anordnung zu befolgen ist. 2 Soweit die Zeichen aus Gründen der
Leichtigkeit oder der Sicherheit des Verkehrs in einer bestimmten Entfernung
zum Beginn der Befolgungspflicht stehen, ist die Entfernung zu dem maß-
geblichen Ort auf einem Zusatzzeichen angegeben.

§ 43 Verkehrseinrichtungen. (1) 1 Verkehrseinrichtungen sind Schranken,
Sperrpfosten, Absperrgeräte sowie Leiteinrichtungen, die bis auf Leitpfosten,
Leitschwellen und Leitborde rot-weiß gestreift sind. 2 Leitschwellen und Leit-
borde haben die Funktion einer vorübergehend gültigen Markierung und
sind gelb. 3 Verkehrseinrichtungen sind außerdem Absperrgeländer, Park-
uhren, Parkscheinautomaten, Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen sowie Ver-
kehrsbeeinflussungsanlagen. 4 § 39 Absatz 1 gilt entsprechend.

Straßenverkehrs-Ordnung §§ 41–43 StVO 2
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(2) Regelungen durch Verkehrseinrichtungen gehen den allgemeinen Ver-
kehrsregeln vor.
(3) 1 Verkehrseinrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 ergeben sich aus Anla-

ge 4. 2 Die durch Verkehrseinrichtungen (Anlage 4 Nummer 1 bis 7) gekenn-
zeichneten Straßenflächen darf der Verkehrsteilnehmer nicht befahren.
(4) Zur Kennzeichnung nach § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3 von Fahrzeugen

und Anhängern, die innerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn
halten, können amtlich geprüfte Park-Warntafeln verwendet werden.

III. Durchführungs-, Bußgeld- und Schlussvorschriften

§ 44 Sachliche Zuständigkeit. (1) 1 Zuständig zur Ausführung dieser Ver-
ordnung sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Straßenverkehrsbehör-
den. 2 Nach Maßgabe des Landesrechts kann die Zuständigkeit der obersten
Landesbehörden und der höheren Verwaltungsbehörden im Einzelfall oder
allgemein auf eine andere Stelle übertragen werden.
(2) 1 Die Polizei ist befugt, den Verkehr durch Zeichen und Weisungen

(§ 36) und durch Bedienung von Lichtzeichenanlagen zu regeln. 2 Bei Gefahr
im Verzug kann zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung des
Straßenverkehrs die Polizei an Stelle der an sich zuständigen Behörden tätig
werden und vorläufige Maßnahmen treffen; sie bestimmt dann die Mittel zur
Sicherung und Lenkung des Verkehrs.
(3) 1 Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 2 und nach § 30 Absatz 2 erteilt die

Straßenverkehrsbehörde, dagegen die höhere Verwaltungsbehörde, wenn die
Veranstaltung über den Bezirk einer Straßenverkehrsbehörde hinausgeht, und
die oberste Landesbehörde, wenn die Veranstaltung sich über den Verwal-
tungsbezirk einer höheren Verwaltungsbehörde hinaus erstreckt. 2 Berührt die
Veranstaltung mehrere Länder, ist diejenige oberste Landesbehörde zuständig,
in deren Land die Veranstaltung beginnt. 3 Nach Maßgabe des Landesrechts
kann die Zuständigkeit der obersten Landesbehörden und der höheren Ver-
waltungsbehörden im Einzelfall oder allgemein auf eine andere Stelle über-
tragen werden.
(3 a) 1 Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 erteilt die Straßenverkehrsbehörde,

dagegen die höhere Verwaltungsbehörde, welche Abweichungen von den
Abmessungen, den Achslasten, den zulässigen Gesamtmassen und dem Sicht-
feld des Fahrzeugs über eine Ausnahme zulässt, sofern kein Anhörverfahren
stattfindet; sie ist dann auch zuständig für Ausnahmen nach § 46 Absatz 1
Nummer 2 und 5 im Rahmen einer solchen Erlaubnis. 2 Dasselbe gilt, wenn
eine andere Behörde diese Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde wahr-
nimmt.
(4) Vereinbarungen über die Benutzung von Straßen durch den Militär-

verkehr werden von der Bundeswehr oder den Truppen der nichtdeutschen
Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes mit der obersten Landesbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle abgeschlossen.
(5) Soweit keine Vereinbarungen oder keine Sonderregelungen für auslän-

dische Streitkräfte bestehen, erteilen die höheren Verwaltungsbehörden oder
die nach Landesrecht bestimmten Stellen die Erlaubnis für übermäßige Be-
nutzung der Straße durch die Bundeswehr oder durch die Truppen der nicht-

2 StVO § 44 Straßenverkehrs-Ordnung
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deutschen Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes; sie erteilen auch die Er-
laubnis für die übermäßige Benutzung der Straße durch die Bundespolizei,
die Polizei und den Katastrophenschutz.

§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. (1) 1 Die Straßen-
verkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßen-
strecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken
oder verbieten und den Verkehr umleiten. 2 Das gleiche Recht haben sie
1. zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum,
2. zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße,
3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen,
4. zum Schutz der Gewässer und Heilquellen,
5. hinsichtlich der zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen sowie

6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Ver-
kehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder ver-
kehrsregelnder Maßnahmen.
(1 a) Das gleiche Recht haben sie ferner

1. in Bade- und heilklimatischen Kurorten,
2. in Luftkurorten,
3. in Erholungsorten von besonderer Bedeutung,
4. in Landschaftsgebieten und Ortsteilen, die überwiegend der Erholung

dienen,
4 a. hinsichtlich örtlich begrenzter Maßnahmen aus Gründen des Arten- oder

Biotopschutzes,
4 b. hinsichtlich örtlich und zeitlich begrenzter Maßnahmen zum Schutz

kultureller Veranstaltungen, die außerhalb des Straßenraums stattfinden
und durch den Straßenverkehr, insbesondere durch den von diesem aus-
gehenden Lärm, erheblich beeinträchtigt werden,

5. in der Nähe von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie
6. in unmittelbarer Nähe von Erholungsstätten außerhalb geschlossener Ort-

schaften,
wenn dadurch anders nicht vermeidbare Belästigungen durch den Fahrzeug-
verkehr verhütet werden können.
(1 b) 1 Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anord-

nungen
1. im Zusammenhang mit der Einrichtung von gebührenpflichtigen Park-

plätzen für Großveranstaltungen,
2. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für

schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung,
beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktions-
einschränkungen sowie für blinde Menschen,

2 a. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für
Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel durch
vollständige oder zeitlich beschränkte Reservierung des Parkraums für die

Straßenverkehrs-Ordnung § 45 StVO 2
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Berechtigten oder durch Anordnung der Freistellung von angeordneten
Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen,

3. zur Kennzeichnung von Fußgängerbereichen und verkehrsberuhigten
Bereichen,

4. zur Erhaltung der Sicherheit oder Ordnung in diesen Bereichen sowie
5. zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstüt-

zung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
2 Die Straßenverkehrsbehörden ordnen die Parkmöglichkeiten für Bewohner,
die Kennzeichnung von Fußgängerbereichen, verkehrsberuhigten Bereichen
und Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder
zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Einver-
nehmen mit der Gemeinde an.
(1 c) 1 Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener

Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fuß-
gänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo
30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. 2 Die Zonen-Anordnung
darf sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) erstrecken.
3 Sie darf nur Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmün-
dungen, Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340)
und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen
295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen. 4 An Kreuzungen und Ein-
mündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtregel nach
§ 8 Absatz 1 Satz 1 („rechts vor links“) gelten. 5 Abweichend von Satz 3
bleiben vor dem 1. November 2000 angeordnete Tempo 30-Zonen mit
Lichtzeichenanlagen zum Schutz der Fußgänger zulässig.
(1 d) In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen

und überwiegender Aufenthaltsfunktion (verkehrsberuhigte Geschäftsberei-
che) können auch Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als
30 km/h angeordnet werden.
(1 e) 1 Die Straßenverkehrsbehörden ordnen die für den Betrieb von maut-

gebührenpflichtigen Strecken erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen auf der Grundlage des vom Konzessionsnehmer vorgelegten
Verkehrszeichenplans an. 2 Die erforderlichen Anordnungen sind spätestens
drei Monate nach Eingang des Verkehrszeichenplans zu treffen.
(1 f) Zur Kennzeichnung der in einem Luftreinhalteplan oder einem Plan

für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen nach § 47 Absatz 1 oder 2 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgesetzten Umweltzonen ordnet die
Straßenverkehrsbehörde die dafür erforderlichen Verkehrsverbote mittels der
Zeichen 270.1 und 270.2 in Verbindung mit dem dazu vorgesehenen Zusatz-
zeichen an.
(1 g) Zur Bevorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge ordnet die

Straßenverkehrsbehörde unter Beachtung der Anforderungen des § 3 Ab-
satz 1 des Elektromobilitätsgesetzes die dafür erforderlichen Zeichen 314,
314.1 und 315 in Verbindung mit dem dazu vorgesehenen Zusatzzeichen an.
(2) 1 Zur Durchführung von Straßenbauarbeiten und zur Verhütung von

außerordentlichen Schäden an der Straße, die durch deren baulichen Zustand
bedingt sind, können die nach Landesrecht für den Straßenbau bestimmten

2 StVO § 45 Straßenverkehrs-Ordnung


